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Der Landrat 

 
 
 
 
 

Mitteilungsvorlage 
 

 

Organisationseinheit 

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement  
Datum 

20.06.2012 
Drucksachen-Nr. 

2012/096/1 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Bauausschuss öffentlich 09.07.2012 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 6 

Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, Sanierung Elektroinstallation und Brandschutz; 

Vergabe Elektroinstallation 

 

 

Sachverhalt 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde anhand der Prioritätenliste über die Maßnah-

men im Bauunterhalt für das Jahr 2012 entschieden. Für die Sanierung der Elektroinstalla-

tion mit Brandschutz, 1. Bauabschnitt an der Zeppelin-Gewerbeschule in Konstanz waren in 

der Prioritätenliste Mittel in Höhe von 160.000 € eingeplant.  

 

Im Zuge der detaillierten Planung wurden für den 1. Bauabschnitt (ein Geschoss) voraus-

sichtliche Kosten in Höhe von rd. 140.000 € ermittelt. Der geplante Ansatz kann damit einge-

halten werden. 

 

Das Gewerk Elektroinstallation mit einem Volumen von rd. 85.000 € wurde am 25.05.2012 

beschränkt ausgeschrieben. Vier Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die 

Submission fand am 12.06.2012 statt. Nur zwei Firmen haben ein Angebot abgegeben. 

 

Der für die Vergabe zuständige Technische und Umweltausschuss hat am 11.06.2012 be-

schlossen, den Bauausschuss für die Vergabe zu ermächtigen. 

 

Nach Prüfung und Wertung hat die Firma Boos aus Gaienhofen mit einer Angebotssumme 

von 71.848,87 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Das zweite Angebot lag bei 

78.737,16 € brutto.  

 

Damit liegt das Angebot der Firma Boos deutlich unter der Kostenberechnung; der Auftrag 

konnte in der Zuständigkeit des Landrats vergeben werden.  

 

Die weiteren Gewerke wurden ebenfalls beschränkt ausgeschrieben. Die Vergabezuständig-

keit liegt auch hier bei der Verwaltung. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Die erforderlichen Mittel stehen im Ergebnishaushalt 2012 zur Verfügung.  

 

 

 
Anlagen 

Entfällt. 
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